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Statistiken Zahlen FaktenStatistiken, Zahlen, Fakten 







EnergieverbrauchEnergieverbrauch

RaumheizungGeräte Licht

Warmwasser
Verkehr

Prozesswärme



EnergieträgerEnergieträger

Import

Inland

Holz
Abfall
Wasserkraft

Erdöl(-produkte)
Kohle
GasWasserkraft

übrige Erneuerbare
Gas
Kernbrennstoff



Gesetze VerordnungenGesetze, Verordnungen



Kompetenzverteilung im EnergiebereichKompetenzverteilung im Energiebereich

Bund (ENG, Art. 8) Kantone (ENG, Art. 9)Bund (ENG, Art. 8)
Anlagen
Fahrzeuge

Kantone (ENG, Art. 9)
Gebäudebereich

Geräte
Der Bundesrat erlässt 
Vorschriften über das

Kantone schaffen in ihrer
Gesetzgebung günstigeVorschriften über das 

energietechnische 
Prüfverfahren für serienmässig 
hergestellte Anlagen

Gesetzgebung günstige 
Rahmenbedingungen für die 
rationelle Energienutzung
sowie die Nutzunghergestellte Anlagen, 

Fahrzeuge und Geräte.
sowie die Nutzung 
erneuerbarer Energien im 
Gebäudebereich.



CH-Energiepolitik im WandelCH-Energiepolitik im Wandel

A ft E i di kt 23 Mä 2007Auftrag Energiedirektoren am 23. März 2007
- Neubau: 4.8 Liter/m2
- d.h. MINERGIE-Niveau ohne Komfortlüftung
- freiwilliger Gebäudeenergieausweis GEAKg g
Beschluss Einführung EnDK am 4. April 2008
Umsetzung MuKEn per 1. Januar 2009Umsetzung MuKEn per 1. Januar 2009
Angebot GEAK ab August 2009



MuKEn08 was heisst das für mich?MuKEn08, was heisst das für mich?

Bundes- Gebäude sind imBundes-
verfassung

Gebäude sind im
Kompetenzbereich der Kantone

SIA 380/1Energiegesetz
ab 1.1.2011

SIA 380/1MuKEn
Zusatzmodule

MuKEn
Basismodul

Kein Gesetz

kEnVerordnung
ab 1.1.2009

SIA 380/1SIA 380/1SIA 380/1



wo steht der Kanton Luzern ab 1 1 2009?wo steht der Kanton Luzern ab 1.1.2009?

Ab 1.1.2009: 
Gesetzliche 
Mindestanforderungen!



Sparpotential GebäudeSparpotential Gebäude

Liter Heizöl pro m2/Jahr*

25

Liter Heizöl pro m2/Jahr
(*auf Grundlage entsprechender CH-Normen)

20

15

10Umbau-Grenzwert

54.8 Liter-Haus (MuKEn)

Baujahr
1920

Baujahr
1920-1975

Baujahr
ab 1975-1995



Energie wird im Kt Luzern zum ThemaEnergie wird im Kt. Luzern zum Thema

Pl b i ht E i litik 2006Planungsbericht Energiepolitik 2006
- Vision der 2000-Watt-Gesellschaft
- vom Regierungsrat verabschiedet
Änderung Energiegesetz vom März 2008g g g
- Verdoppelung Anteil eEnergien auf 25% 
- Zustimmung vom KantonsratZustimmung vom Kantonsrat
Am 28. Oktober 2008 RR-Entscheid zur 
Inkraftsetzung der kEnV per 1. Januar 2009Inkraftsetzung der kEnV per 1. Januar 2009



MINERGIE im Kanton LuzernMINERGIE im Kanton Luzern

I M t D b 2008 (f t) l i h i lIm Monat Dezember 2008 (fast) gleich viele 
Gesuche wie seit Beginn der Zertifizierung
fi i ll U t tüt b i S i hfinanzielle Unterstützung bei Sanierung nach 
MINERGIE und MINERGIE-P
E i k t Mä 2008Energiekonzept März 2008: 
- kant. Neubauten in MINERGIE-P
- kant. Sanierungen in MINERGIE
Wärmeschutznachweis entfällt bei MINERGIE
keine VHKA-Pflicht bei MINERGIE



was ist neu per 1 1 2009?was ist neu per 1.1.2009?

i t li h Wä h t G twinterlicher Wärmeschutz: neue Grenzwerte 
analog SIA 380/1 Ausgabe 2009

N h i li h Wä h tNachweis sommerlicher Wärmeschutz   
gegen Überhitzung im Sommer

R l Hö h t t il (“80/20 R l“) W hlRegelung Höchstanteil (“80/20-Regel“) Wahl 
aus 11 Standardlösungen 
b i MINERGIE d 75% b H WWbei MINERGIE oder 75% erneuerbare H+WW 

5% Abzug bei anrech. Geschossfläche
F l (EN 1 EN 2 t )neue Formulare (EN-1, EN-2 etc.)







was heisst das für mich als KMU?...was heisst das für mich als KMU?



wo informiere ich mich: Vollzugshilfenwo informiere ich mich: Vollzugshilfen

gleiche Vollzugshilfen für die ganze Schweiz 
(neu für den Kanton Luzern)
Abgrenzung zwischen Umbau und 
Umnutzung, Neubau vs. Umbau etc.g
zu finden unter: www.endk.ch
Gültigkeit: jeweils 1 JahrGültigkeit: jeweils 1 Jahr





Beispiel Abgrenzung Umbau zu NeubauBeispiel Abgrenzung Umbau zu Neubau

Bei best. Bauten werden zwei Arten von 
Vorhaben unterschieden:

Anbauten, Aufstockungen und neubauartige 
Umbauten 

U-Wert 0.20 W/m2K
Umbauten und Umnutzungen

U-Wert 0.25 W/m2K



Beispiel Fenster: ab 1 1 2009Beispiel Fenster: ab 1.1.2009

PBV Kanton Luzern 
(bisher)

Norm SIA 380/1 (ab 
1.1.2009)

1.3 W/m2K



und noch dies...und noch dies

W kh ft Ab h d B hWerkhaftung: Abmahnung, wenn der Bauherr 
etwas will, was nicht dem Gesetz entspricht
Verjährungszeit: 5 Jahre für verdeckte Mängel



FörderprogrammeFörderprogramme



Die Finanzkrise macht es möglichDie Finanzkrise macht es möglich...

100 Mio. Globalbeiträge für 2009
- Verdopplung Förderbeiträge Kt. Luzernpp g g
- Solarthermie neu 300.-/m2
- Gebäudesanierung neu 80 -/m2- Gebäudesanierung neu 80.-/m2
- Minergie-Sanierung neu 100.-/m2
- Minergie-P-Sanierung neu 120.-/m2

“Jetzt doppelt sparen“ ganzes ProgrammJetzt doppelt sparen  ganzes Programm 
Kanton Luzern unter www.energie.lu.ch



und auf Bundesebene...und auf Bundesebene

BFE ab sofort mit Förderprogramm für
- Fernwärme
- Ersatz Elektroheizungen
- Fotovoltaik- Fotovoltaik
- 15‘000 GEAK bis 31.12.2009
nationales Gebäudeprogramm ab 2010
- rund 200 Mio.
bleiben Sie aktuell: www.bfe.admin.ch



Stiftung KlimarappenStiftung Klimarappen

Programm wird per 31. Dezember 2009 
eingestellt
- ab sofort bis Ende Jahr werden die Beiträge 
(Kanton Luzern) verdoppelt( )
- Ausdehnung auch auf nicht fossile Gebäude 
(Kosten trägt der Kanton)(Kosten trägt der Kanton)
bleiben Sie aktuell: www.klimarappen.ch



Zukunft Ausblick VisionenZukunft, Ausblick, Visionen 



Der Weg zu einem besseren GebäudeparkDer Weg zu einem besseren Gebäudepark

Gebäudezahl

E iEnergie-
ausweis

MuKEn
Förderung

MuKEn



www.geak.ch



GebäudeenergieausweisGebäudeenergieausweis

ab August 2009: Angebot GEAK 
Einstieg über GEAK-light (nur Internet) g g ( )
Berechnungsgrundlage SIA 380/1
BenutzerunabhängigkeitBenutzerunabhängigkeit
Freiwilligkeit
QS bedingt “vor Ort“-Begehung
Akkreditierte Aussteller
Verknüpfung GEAK mit Förderprogramm



Akk di i d EAkkreditierung der Experten
Kriterien und Anforderungen

• Die Akkreditierung ist personenbezogen (gesicherter Zugang zur DB)
• Die Akkreditierung soll ein einfaches Verfahren sein
• Die Akkreditierung gilt für die ganze Schweiz• Die Akkreditierung gilt für die ganze Schweiz
• Kriterien und Anforderungen werden durch die EnDK festgelegt
• Akkreditierung basiert auf Ausbildung oder Erfahrung

Akkreditierung auf Basis Ausbildung:
a) Ingenieure HLK, Ing. FH mit MAS oder Nachdiplom Energie (+Bau)
b) Di l i t E i b t /H t h ik l TSb) Diplomierter Energieberater /Haustechnikplaner TS
c) Zusatzausbildung CAS-Modul Gebäudeausweis / Energieberater
d) ev. branchenspezifische Weiterbildung (z.B. Suisstec)

Akkreditierung auf Basis Erfahrung:
e) Energiebeauftragte, Bauingenieure, Architekten etc. 

mit 2 Jahren Berufserfahrung im Gebäudebereich in den letzten 5 Jahrenmit 2 Jahren Berufserfahrung im Gebäudebereich in den letzten 5 Jahren



Erteilung und Erneuerung
Akkreditierung der Experten

Akkreditierung
– Bei Anmeldung für Besuch Einführungskurs (1 Tag)

Z d b i Ab hl d K– Zugangscode bei Abschluss des Kurses

Befristete Akkreditierung auf 5 Jahreg
– Mindestens 25 GEAK erstellt
– Mindestens 2 Weiterbildungen zum GEAK besucht

Verlust der Akkreditierung, falls 24 Monate kein GEAK ausgestellt

Erste Schulungen: Mitte Mai bis Ende Juni 2009  (Laptop mit WLAN)



Revision EnG und Env im Kanton LuzernRevision EnG und Env im Kanton Luzern

Neue Gesetzgebung per 1.1.2011
Vernehmlassung Herbst 2009/Frühjar 2010g j
- Verbot Elektroheizungen
- Grenzwerte Elektrizitätsverbrauch- Grenzwerte Elektrizitätsverbrauch
- Harmonisierung VHKA (best. Bauten?)
- Verbindlichkeit GEAK klären
- zB. Sanierungspflicht als KMU-Förderung



MINERGIE P ECO im Kanton LuzernMINERGIE-P-ECO im Kanton Luzern



neue Leuchtturmprojekteneue Leuchtturmprojekte

St di All d? MINERGIEStadion Allmend? ...MINERGIE
Eventhalle Messe Luzern? ...MINERGIE-P
Spitalbauten nach 

...MINERGIE-P-ECO?

...MINERGIE-P?



Fit für die Zukunft? planen/bauen Sie nachFit für die Zukunft? planen/bauen Sie nach...

MINERGIE P ECO?MINERGIE-P-ECO?
MINERGIE-P?
MINERGIE?
nach der neuen SIA 380/1:2009?nach der neuen SIA 380/1:2009?
wenn (noch) nicht, so...



WeiterbildungWeiterbildung 

...finden Sie unsere Kurse für das Jahr 2009 
unter: www.energie-zentralschweiz.ch



Herzlichen DankHerzlichen Dank

www.energie.lu.ch
Dienststelle Umwelt und Energie (uwe)g ( )

Fragen zum Gesetz/Vollzug/MINERGIEFragen zum Gesetz/Vollzug/MINERGIE
Jules.Gut@lu.ch, 041/228 61 46


